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02.10.2025 Auftrag: Anpassung der Gesetzesgrundlage betreffend Regelung Anstellungsverhältnis

und Auftragsvergabe an Gemeinderatsmitglieder

Churer*innen , welchesich für das politische Amt des Gemeinderats entscheiden, sind auf Grund

der geltenden Regelung in der Verfassung vonder Auftragsvergabe anihren Betrieb

ausgeschlossen. Zudem ist ohne Pensumdefinition festgelegt, dass Personen im

Anstellungsverhältnis der städtischen Verwaltung, kein politisches Amt ausführen dürfen.

Das Amt als Gemeinderat / Gemeinderätinist zeitintensiv und bedingt sehr flexible Arbeitsmodelle

seitens des Arbeitgebers, oderfalls das Gemeinderatsmitglied selbstständig oderals

Geschäftsinhaberin tätig ist, zeitliche Priorisierung des Ratsbetriebs. Damit fordert das Amtein

hohes Mass an Identifikation mit demselben.

Die SP Fraktion hat in der Fragestundedie aktuelle Handhabung von Auftragsvergaben an

selbständig tätige Gemeinderät*innen erfragt. Die Antwort zeigt auf, dass die aktuelle Regelung

nicht klar definiert ist.

Im Vergleich beispielsweise zum Personalgesetz des kantonalen Grossen Rats ist das städtische

Reglement deutlich rigider und lässt in der Auslegungviel Interpretationsraum und schafft damit

Unklarheiten. Zudem schafft es einen Wettbewerbsnachteil für Ratsmitglieder, in der Akquise von

städtischen Aufträgen, verglichen mit anderen Betrieben. |

Die SP Fraktion beauftragt daher den Stadtrat, eine Gesetzesgrundlagefür die klare Regelung der

Auftragsvergabe unddes Anstellungsverhältnisses in städtischen Betrieben zuerstellen.

Entsprechend dem geltenden Personalgesetz des Grossen Rats des Kanton Graubünden.

Beispiel des Personalgesetzes des Grossen Rats Graubünden

Unvereinbarkeit von Ämtern

Städtische Mitarbeitende dürfen nicht gleichzeitig Mitglied der Bundesversammlung, des Grossen Rates, der

Regierung, des Obergerichts oder des Bankratessein.

Davon ausgenommensind Mitarbeitende mit einem gesamten Arbeitsumfang bei der städtischen

Verwaltung von maximal 40 Prozent.

Wird eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter mit einem höheren Arbeitsumfang in eine dieser Behörden

gewählt, ist der Arbeitsumfang entsprechend herabzusetzen.Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht

möglich, ist das Arbeitsverhältnis innert sechs Monaten nach der Wahl zu beenden.

Auftragsvergaben an Rats- oder Kommissionsmitglieder, sind im Rahmen einerfairen, transparenten

Submissionsprozesses möglich. Eine Ungleichbehandlung (weder Bevorzugung, noch Benachteiligung) von

Ratsmitgliedern gegenüber anderen Inhabern von KMU's soll durch eine klare Reglementierung vermieden

werden. “En
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